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EID DES LANDSCHREIBERS IM THURGAU1

Wenn auch in EA VI 1 , 1734 unter dem "Eydt einess Landtschreibers im
Thurgew"  steht , dieser laute mutatis mutandis gleich wie jener des
Landschreibers der Grafschaft Baden - s . ebenda 1730 - ergab ein
Vergleich der Texte , dass der uns hier in AH 122/34 vorliegende Eid
sprachlich recht stark abweicht , weshalb dieser hier im Wortlaut
wiedergegeben wird:
"Nüwe Form 1654 . "



"Jhr sollen schwehren mynen herren den Eidtgnossen von dess Thur-
geüws Reg . [ VII ] Ortten [ - VIII Alte Orte ausg . BE - ] thrüw undt
warheit Zu halten , Jren nutz Zu fürderen Undt schaden Zu wenden,
Undt sy wie auch die Underthonen mit schrifften Zu versorgen , nach
bestem Üwerem Wüssen Undt Verstandt , auch ein gemeiner glicher Ohn-
partyischer schriber Undt Ambtman Zu syn dem riehen wie dem armen,
Undt dem armen wie dem riehen , Niemandt Zu lieb noch Zue leidt , Undt
weder in Rechts noch bueswürdigen Sachen kheine mieth nach gaaben
nit Zue nemmen , Auch des Ordenlichen gemachten schryber taxes lIch Zu
benüegen , Mehr die fahl , fräffel undt buossen , nach der den Landt-
vögten , gemachten Ordnung flissig undt gethrüwlich Jnzuschriben.
Dessglichen Undt insgemein Ewer uffsehen Zu haben , damit denen über
die Landtvogty Turgeüw gemachten Ordnungen statt und genueg besche-
che ; Undt Jr uff Jedess erforderen den nothwendigen bericht by Ewe-
rem Eidt geben Könnindt , Alles gethrüwlich undt ohne gefahr . "

1) Landschreiber war damals Wolf Rudolf Reding . Diese neue Eidesformel ist
in Zusammenhang mit der Verwaltungsreform im Thurgau zu sehen , s . EA VI
1 , 1159 Art . 75 , 76 , welche u . a . anlässlich der Tagsatzung der IV kath.
Orte - V ausg . LU - vom 13 . April 1654 in Brunnen und an jener der VII
im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - vom 1 . bis 3 . Juni 1654
in Zug erörtert wurde , s . ebenda 210 (Nr . 115 ) bzw . 216 (Nr . 119 ) . Wäh¬
rend  Beat II . Zurlauben an der erstgenannten Tagsatzung nicht teilnahm,
war er in Zug einer der insgesamt 5 Vertreter seines Orts.

Kopie , mit Glosse von Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben
AH 122 , 54 - Blatt 54 v leer
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